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BETREFF: Bundesgesetz über österreichische Beiträge an internationale  
  Finanzinstitutionen (IFI-Beitragsgesetz 2010); 
  Stellungnahme des BMeiA 
 
 
Zu da. GZ. BMF-200300/0007-III/3/2010 
vom 21. Oktober 2010 
 
 
Das BMeiA nimmt zum oz. Entwurf wie folgt Stellung: 
 
 
Das BMeiA erachtet es aus entwicklungspolitischer Sicht als nützlich, die 
vorgesehenen Beitragssteigerungen zu tätigen. 
 
Es fällt jedoch auf, dass – angesichts der schwierigen budgetären Situation des 
Bundes – aus multilateralen Ansätzen des da. Ressorts starke Steigerungen (plus 
75 % bei der Global Environmental Facility GEF; Beiträge zu Sonderfonds, etc. ) 
finanziert werden können, während die bi- und multilateralen 
Entwicklungszusammenarbeits-Ansätze des BMeiA von drastischen Kürzungen 
bedroht sind. 
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Das BMeiA ersucht diesbezüglich um Mitteilung der Gründe für diese Vorgangsweise, 
da weitere große Wiederauffüllungen noch vor Ende des Jahres anstehen, 
insbesondere die Wiederauffüllung des Afrikanischen Entwicklungsfonds und die 
IDA-16. Bei letzterer wird von einer Steigerung um 15 % ausgegangen.  
 
In formaler Hinsicht wären aus ha. Sicht zwei Korrekturen in den Erläuterungen 
erforderlich:  
 

1. In der Tabelle 6 hätte die Rate für das Jahr 2012  7.275.000.- zu betragen und 
nicht 7.725.000.- 

2. Im Allgemeinen Teil sollte es auf Seite 3, Absatz 6 statt „…je Mitgliedsland der 
EU-15 mindestens 0,7% des BNE an der Ode-Quote (Official Development 
Aid-Quote)“ wir folgt lauten: „…je Mitgliedsland der EU-15 mindestens 0,7% 
des BNE als ODA-Quote (Official Development Assistance-Quote)“ 

 
 

Für den Bundesminister: 
Schusterschitz m.p. 
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